
 

Verein zur Förderung der Grundschule Ostseebad Boltenhagen e.V. 

 23946 Ostseebad Boltenhagen, Klützer Str.11-15 

Vorstand: Anne Matschke (Vorsitz),  

 Anne Gade (Kassenwart), 

 Sophie Maletzki (Schriftführung) 

 

Spendenkonto: Sparkasse Mecklenburg-Nordwest    IBAN DE 24 1405 1000 1006 0011 03   BIC: NOLADE21WIS 

 

Beleg zum vereinfachten Zuwendungsnachweis 

gemäß § 50 Abs. 2 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) für Zuwendungen 

(Mitgliedsbeitrag bzw. Spende) bis 300 € 

(gilt nur in Verbindung mit Ihrem Zahlungsbeleg) 

 

Der Verein zur Förderung der Grundschule Boltenhagen e.V. ist beim Amtsgericht Schwerin - 

Vereinsregister - unter der Nr. VR 4325 eingetragen und wird beim Finanzamt Wismar unter der 

Steuernummer 080/ 141/05728 geführt. 

Der Verein zur Förderung der Grundschule Boltenhagen e.V. ist wegen der Förderung der Kultur (§ 52 Abs. 

2 Satz 1 Nr.(n) 5 AO) und der Förderung der Bildung (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 7 AO) nach dem zuletzt 

zugegangenen Freistellungsbescheid vom 27.09.2022 des Finanzamtes Wismar,  

Steuernummer 080/ 141/05728, nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der 

Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 

 

Es wird bestätigt, dass Ihre Zuwendung in Höhe von _________,__ € ausschließlich für satzungsgemäße 

Zwecke verwendet wird. 

Bei der Zuwendung handelt es sich um: 

  Spende    Mitgliedsbeitrag  (Bitte ankreuzen) 

 

 

Der Verein zur Förderung der Grundschule Boltenhagen e.V. 

 

 

gez. Anne Matschke 

Vorsitzende 

Hinweis zur Handhabung: 

Fügen Sie diesen Beleg Ihrer Buchungsbestätigung (Kontoauszug oder  

Bareinzahlungsbeleg) bei und reichen Sie beides mit Ihrer Einkommensteuererklärung ein. 

Aus der Buchungsbestätigung müssen Name und Kontonummer oder ein sonstiges 

Identifizierungsmerkmal des Auftraggebers und des Empfängers, der Betrag (max. 300,00 €),  

der Buchungstag sowie die tatsächliche Durchführung der Zahlung ersichtlich sein. 

Bitte auf diesem Beleg unbedingt ankreuzen, ob es sich bei der jeweiligen Zuwendung um einen 

Mitgliedsbeitrag oder eine Spende handelt (siehe oben). 

Falls Ihre Zuwendung aus Mitgliedsbeitrag UND Spende besteht, legen Sie diesen Beleg bitte 

zweimal bei – jeweils für Mitgliedsbeitrag und Spende unter Angabe der jeweiligen Beträge. 


